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PRÄVENTIONSKONZEPT FÜR DIE 

LANDESMEISTERSCHAFT IN FEHRING 
 

 

MASSNAHMEN ZUR MINIMIERUNG DES INFEKTIONSRISIKOS MIT SARS-COV-2  

 

Stand: 1. Juli 2021 
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Verhaltensregeln auf der Sportstätte: 

 wer sich krank fühlt bzw. Symptome (siehe Gesundheitscheckliste) 

aufweist, darf die Sportstätte nicht betreten bzw. bleibt zu Hause 

 wer Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatte, darf für die 

Dauer der behördlichen Absonderung/Quarantäne die Sportstätte 

nicht betreten bzw. bleibt zu Hause 

 nach dem Betreten bzw. vor dem Verlassen der Sportstätte entweder 

Hände waschen oder Hände desinfizieren 

 vorzugsweise keine Begrüßungen, Verabschiedungen sowie kein 

Torjubel u.dgl. mit Körperkontakt (z.B. Handschlag, High Fives) 

 Beim Betreten wird der 3G-Nachweis kontrolliert 

 Kontaktdaten aller TeilnehmerInnen (Vor- und Familienname, E-

Mailadresse und Telefonnummer), sind in der aufgelegten Liste 

einzutragen   
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Reinigung 

 

In Abhängigkeit der jeweiligen Verantwortlichkeit (Vereine) sind regelmäßige Reinigungs- 

und Desinfektionsmaßnahmen zu setzten. 

Generell sind die für die Sportausübung vorgesehenen Bereiche inklusive dazugehörige 

Sanitärbereiche und Garderoben etc. im Falle der Nutzung mind. einmal täglich zu reinigen. 

Häufig berührte Flächen (z.B. Türklinken, Armaturen) sind zu desinfizieren. Dafür wird ein 

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis empfohlen. 

 

Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion bei der Veranstaltung 

 

�  COVID-19-Beauftragte/r des Vereins/Landessportleiter informiert die örtlich 

zuständige Gesundheitsbehörde 

�  Weitere Schritte werden von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde verfügt 

�  Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 

Gesundheitsbehörde 

�  Verein/Landessportleiter unterstützt die Umsetzung der Maßnahmen 

�  Dokumentation durch die/den COVID-19-Beauftrage/n des Vereins, welche 

Personen Kontakt zur betroffenen Person hatten sowie Art des Kontaktes, anhand 

der TeilnehmerInnenlisten 

�  Bei Bestätigung eines Erkrankungsfalls erfolgen weitere Maßnahmen (z.B. 

Desinfektion der Sportstätte) auf Anweisung der Gesundheitsbehörde  
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Anhang 

 

Kontaktdaten COVID-19-Beauftragte/r 

 

Vor- und Zuname: Karl Kapper - Hannes Mayer 

 

Telefonnummer: 0664 / 1429899 - 0664 / 5051510 

 

E-Mailadresse: kkapper@a1.net - hannes.mayer@meinebank.cc 

 

zeitliche Erreichbarkeit: 
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Kontaktdaten der zuständigen Gesundheitsbehörde 

 

Name: BH Südoststeiermark 

 

Telefonnummer: 03152 / 2511-0 

 

E-Mailadresse: bhso@stmk.gv.at 

 

zeitliche Erreichbarkeit: Mo-Do 08:00 - 15:00, Fr 08:00 - 12:30 Uhr 
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Gesundheitscheckliste 

 

Haben Sie mind. eines dieser Symptome, für das es keine andere plausible Ursache (z.B. 

Allergie, eine andere bestätigte Diagnose) gibt? 

�  Fieber 

�  Husten 

�  Kurzatmigkeit 

�  Plötzlicher Verlust oder starke Veränderung des Geschmacks- oder Geruchssinns 

Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome, für das es keine andere plausible Ursache 

(z.B. Allergie, eine andere bestätigte Diagnose) gibt, haben, bleiben Sie zu Hause und 

kontaktieren Sie Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt oder die telefonisch Gesundheitsberatung 

1450. 

 


